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Talsperre Spremberg

Hafen- und Bootsliegeplatzordnung

	
	Segelclub Blau-Weiß Cottbus e.V.

Talsperre Spremberg

Merkblatt für Antragsteller

Auszüge aus der Satzung des Segelclub Blau-Weiß Cottbus e.V.
... Beabsichtigt jemand, dem Club als Mitglied beizutreten, so hat er einen Aufnahmeantrag einzureichen.
... Der Vorstand entscheidet durch Beschluß über die Aufnahme als vorläufiges ordentliches Mitglied und den Zeitpunkt. Durch diesen Beschluß entsteht die Mitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten.

... Nach Beteiligung des vorläufigen Mitglieds am Clubleben entscheidet der Vorstand über dessen endgültige Aufnahme durch Beschluß.

... Die neuaufgenommenen Mitglieder haben als ihren Anteil an den Aufwendungen für den vom Club geschaffenen Einrichtungen ein Eintrittsgeld unter Beachtung des Bootsliegeplatzes zu zahlen.

... Bei Ablehnung der endgültigen Aufnahme wird das Eintrittsgeld zurückgezahlt.

... Die Mitglieder sind zur Zahlung des Beitrages verpflichtet. Der Beitrag ist jährlich im voraus in einer Summe zu entrichten.

... Arbeitsstunden und Umlagen für die Neuanschaffung und Erhaltung von Clubeinrichtungen sowie für Veranstaltungen und andere Maßnahmen des Clubs sind von den Mitgliedern zu leisten.

Stand 2010:
□   Eintrittsgeld
250,-  €uro
Einmalzahlung


□   Jahresbeitrag
  60,-  €uro



□   Jahresumlage
  80,-  €uro
(16 Std. a  5,00 €uro)



□   Jahresbeitrag für mitsegelnder Ehepartner






  15,-  €uro





  (kein Eintrittsgeld, keine Jahresumlage)



□   Jahresbeitrag für Kinder und Jugendliche






   30,-  €uro





   (kein Eintrittsgeld)

Antragstellung (jede Person ein Antragsformular) schriftlich an

Geschäftsstelle:
Uwe Kirstein




03048 Cottbus




Ernst Bloch Straße 2



verein@segelclub-cottbus.de

	1.

Das Betreten und Nutzen des Hafengeländes ist nur Vereinsmitgliedern und deren Angehörige bzw. Gäste vorbehalten.
Fremde Personen sind aus dem Hafengelände zu verweisen.
Das Eingangstor ist ständig geschlossen zu halten.

2.

Das Befahren des Hafengeländes mit PKW und sonstigen Motorfahrzeugen ist untersagt. 
Notwendige Bootstransporte und Lastentransporte haben sich auf das Notwendige zu beschränken. 
Das Abstellen der PKW erfolgt auf den dafür vorgesehenen Parkflächen.
Die Parkfläche vor dem Eingangstor zum Hafengelände ist nur den Vereinsmitgliedern vorbehalten. 
Fremde PKW sind aus diesem Parkbereich zu verweisen

3.

Das vorübergehende Aufstellen von Zelten und Kleinwohnanhängern ist im Zusammenhang mit dem allgemeinen Segel- und Trainingsbetrieb gestattet.

Es sind nur die dafür vorgewiesenen Flächenbereiche zu nutzen. 
Das Aufstellen von Zelten und Kleinwohnwagen hat so zu erfolgen, daß eine Beräumung des Stellplatzes unverzüglich erfolgen kann.

Erfolgt die Nutzung länger als eine Woche, ist dies dem Vorstand anzuzeigen.

	4.

Das Vereinsgelände dient der Erholung und sportlichen Betätigung. Jedes Vereinsmitglied sorgt für Ordnung und Sicherheit: 
• Ruhestörender Lärm ist zu vermeiden,
• Eingriffe in die Natur sind unzulässig,
• Natur und Umwelt sind zu schützen
• Jeder Segler ist für die Sauberhaltung 
  seines Bootsliegeplatzes selbst verantworlich,
• Müll und Unrat werden durch den Verur-
  sacher selbst entsorgt.

• offene Feuerstellen sind nicht zulässig
• Die Pachttoilette ist durch den Nutzer im 
  hygienisch sauberen Zustand zu verlassen.

5.

Zugang zum Bootshaus haben nur Vereinsmitglieder. Das Bootshaus ist ständig geschlossen zu halten.

6.

Badende haben den Bootsbetrieb im Hafenbereich freizuhalten. Eltern achten auf ihre Kinder um Unfälle und materielle Schäden zu vermeiden.

7.

Von jedem Vereinsmitglied. deren Angehörige und Gäste wird die Einhaltung der Hafen- und Bootsliegeplatzordung erwartet.

Cottbus, 01.11.2008

Der Vorstand
	
	








